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Regeste

Regeste Kartellabrede, Rechtfertigungsgründe. 1. Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 KG.
Kartellrechtliche Auseinandersetzung zwischen einer Handelsfirma, die keine eigenen
Transportmittel besitzt, und Schiffahrtsunternehmen wegen angeblicher Behinderung im
Transport von Getreide. Offen gelassen, ob die Firma behindert worden und klageberechtigt
sei (E. 2). 2. Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 KG. Schutzwürdige Interessen, welche die
angefochtene Massnahme jedenfalls zulässig machten (E. 3).

Regeste Accord cartellaire, motifs justifiant une entrave à la concurrence. 1. Art. 4 al. 1 et
art. 6 al. 1 LCart. Action intentée pour une prétendue entrave à la concurrence dans le
transport de céréales par une maison de commerce ne possédant pas ses propres moyens de
transport contre des entreprises de navigation. La demanderesse a-t-elle subi une entrave à
la concurrence et a-t-elle qualité pour agir? Question laissée ouverte (consid. 2). 2. Art. 5 al.
1 et al. 2 LCart. Intérêts légitimes justifiant en tout cas la mesure attaquée (consid. 3).

Regesto Accordi cartellari, motivi che giustificano ostacoli alla concorrenza. 1. Art. 4 cpv. 1
e art. 6 cpv. 1 LC. Azione fondata su pretesi ostacoli alla concorrenza nel trasporto di
cereali, intentata da una ditta che non possiede propri mezzi di trasporto, contro imprese di
navigazione. L'attrice ha subito ostacoli alla concorrenza ed è pertanto legittimata
all'azione? Questione lasciata indecisa (consid. 2). 2. Art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 LC. Interessi
legittimi che giustificano comunque il provvedimento impugnato (consid. 3).

Erwägungen

E. 2
Das Appellationsgericht sagt nicht, weshalb es die Granax S.A. im Sinne von Art. 6 Abs. 1
KG für klageberechtigt hält; es schweigt sich insbesondere darüber aus, inwiefern die
Klägerin selber durch die angebliche Wettbewerbsbehinderung betroffen wird und in
welcher Eigenschaft sie an deren Unterlassung interessiert ist. Dem angefochtenen Urteil Ist
dazu bloss zu entnehmen, dass die Klägerin, die keine eigenen Transportmittel besitzt, aber
über solche einer Schwesterfirma verfügen will, das Getreide in Blockzügen der
französischen Staatsbahnen (SNCF) von Gent nach Basel und Vallorbe befördern liess,
während die Beklagten für den Transport des Getreides von der Nordsee nach Basel den
Rhein benützen. Die Vorinstanz erblickt in diesen Transportmöglichkeiten mit
verschiedenen Frachtansätzen einen Markt, auf dem beide Parteien die Beförderung von
Getreide anböten und sich als Konkurrenten gegenüberständen. Dass die Klägerin
Getreidehändlerin ist und die Transporte nicht selber ausführt, ändert nach der Auffassung
des Appellationsgerichtes nichts an der Gleichartigkeit der angebotenen Leistung und des
damit befriedigten Bedürfnisses. Die Beklagten bestreiten diese Auffassung, weil die
kartellrechtliche Auseinandersetzung in Fällen wie hier nur zwischen



Transportunternehmen, nicht aber zwischen einer Handelsfirma ohne eigene
Transportleistung und reinen Transportunternehmen stattfinden könne; die Klägerin habe
als Händlerin keinen Anspruch auf freien Wettbewerb im Transport von Getreide. Das
Appellationsgericht nimmt sodann an, dass die Beklagten sich durch das MBA zu einem
Kartell zusammengeschlossen haben und den Transportmarkt zwischen der Nordsee und
der Schweiz durch die in Ziff. 12a MBA enthaltene Abrede beeinflussen; sie hätten das
Abkommen offenbar mit dem Ziel revidiert, um der aus ihrer Sicht unerwünschten
Konkurrenzierung durch die von der Klägerin benutzte Bahnachse begegnen zu können.
Von einem Ausschluss oder einem Boykott der Klägerin könne aber nicht gesprochen
werden, weil diese ihr Getreide weiterhin mit der Bahn befördern könne und ihr BGE 103 II
307 S. 311 auch der Transport auf dem Rhein uneingeschränkt offen stehe. Nach den
Auswirkungen des Abkommens auf ihre Verkäufe sei dagegen nicht zu verkennen, dass die
Klägerin durch die Vorkehren der Beklagten im Wettbewerb behindert werde; ihre
Handlungsfreiheit, Struktur und Geschäftsentwicklung würden dadurch jedoch nicht in
einem Masse beeinträchtigt, dass von einer erheblichen Behinderung im Transportsektor die
Rede sein könne. Ob die Granax S.A. klageberechtigt sei; ob sie durch das MBA im
Wettbewerb behindert werde und ob die Behinderung erheblich sei, kann indes offen
bleiben, wenn mit der Vorinstanz anzunehmen ist, dass schutzwürdige Interessen der
Beklagten die angefochtene Massnahme jedenfalls zulässig machten.

E. 3
Nach Art. 5 Abs. 1 KG ist die Wettbewerbsbehinderung ausnahmsweise zulässig, wenn sie
durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt ist und wenn sie die Freiheit
des Wettbewerbes weder im Verhältnis zum angestrebten Ziel noch nach der Art und
Durchführung der Vorkehr übermässig beeinträchtigt. Solche Interessen liegen gemäss Abs.
2 insbesondere vor, wenn das Kartell einen lauteren und unverfälschten Wettbewerb
gewährleistet (lit. a), angemessene berufliche und betriebliche Voraussetzungen
verwirklicht (lit. b) oder eine im Gesamtinteresse erwünschte Struktur eines
Wirtschaftszweiges oder eines Berufes fördert (lit. c). a) Das Appellationsgericht hält für
erwiesen, dass die SNCF u.a. auf Bahnlinien nach der Schweiz besonders günstige Tarife
für Getreidetransporte anwendet, insgesamt aber mit Verlusten arbeitet und jährlich
erhebliche Zuschüsse aus der Staatskasse erhält. Die Vorinstanz folgert daraus mit Recht,
dass solche Zuschüsse auf eine Verbilligung der Bahntransporte hinauslaufen und den
Wettbewerb zwischen französischen Bahnlinien mit Frachtvergünstigungen und der
Rheinschiffahrt verfälschen, weil die Reedereien nicht mit Subventionen oder anderen
Verbilligungen der Transporte zu Lasten des Staates rechnen können. Das veranlasste die
Beklagten nach dem angefochtenen Urteil denn auch, sich zu einem Kartell
zusammenzuschliessen und Gegenmassnahmen zu ergreifen, sich von ihren Kunden feste
Transportmengen zusichern zu lassen und ihnen dafür erhebliche Gegenleistungen zu
gewähren, um die Konkurrenzfähigkeit gegenüber der SNCF wieder herzustellen. BGE 103
II 307 S. 312 Die Klägerin meint freilich, es gehe hier nicht um die Konkurrenz zwischen
der SNCF und den Reedereien, sondern um den Wettbewerb unter den Parteien, der durch
besondere Bahntarife in Frankreich nicht verfälscht werden könne, gleichviel ob die SNCF
Subventionen erhalte oder ob ihre jährlichen Verluste durch den Staat gedeckt würden.
Damit verkennt die Klägerin, dass sie selber kein Transportunternehmen führt, sondern
Kundin der mit den Beklagten wetteifernden SNCF ist, aber von deren
Transportvergünstigungen im Verkauf von überseeischem Getreide franko
Schweizergrenze profitieren konnte. In dieser Eigenschaft ist sie denn auch an der



Unterlassung der angeblichen Wettbewerbsbehinderung, der sich die SNCF seitens der
Beklagten ausgesetzt sieht, interessiert. Wenn sie sich gegen die Behinderung wehrt, muss
sie sich daher entgegenhalten lassen, was die Beklagten zu deren Rechtfertigung gegen die
SNCF vorbringen können. Es lässt sich auch nicht sagen, dass die Beklagten die Freiheit
des Wettbewerbs übermässig beeinträchtigen, weil sie mit dem MBA bloss ihr Monopol für
Getreideeinfuhren auf dem Rhein sichern wollten. Der Einwand scheitert schon an der
Feststellung der Vorinstanz, dass diese Einfuhren seit Jahren ständig zurückgehen und 1974
noch knapp die Hälfte des gesamtschweizerischen Getreideimportes ausmachten. Dazu
kommt, dass jeder Transportvergeber dem MBA beitreten und es jeweils auf Jahresende
kündigen kann, wenn er die Bahntarife trotz der beachtlichen Gegenleistungen der
Reedereien, wie Mengenrabatt, Treueprämie, Angebot von Lagerraum und Erlass von
Zuschlägen bei Niederwasser, für günstiger hält. Diese Gegenleistungen zeigen ferner, wie
sehr die Reedereien an einer gleichmässigen Auslastung ihrer Flotte und damit an einer
konkurrenzfähigen Rheinschiffahrt interessiert sind. b) Das Appellationsgericht hält der
Klägerin sodann entgegen, dass die Beklagten mit ihren Vorkehren auch eine im
Gesamtinteresse erwünschte Struktur eines Wirtschaftszweiges fördern. Es begründet dies
mit der Bedeutung einer leistungsfähigen Rheinschiffahrt für die Landesversorgung,
insbesondere mit Getreide und Futtermitteln. Eine spürbare Verminderung der
Getreideeinfuhren auf dem Wasserwege könnte diese Schiffahrt nicht nur gefährden,
sondern in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Angesichts dieser Gefahr sei als zulässig zu
BGE 103 II 307 S. 313 betrachten, dass die Beklagten mit dem MBA ihren bisherigen
Anteil am Getreideimport nach Möglichkeit sicherstellen wollen und die besonderen
Vorteile nur jenen Transportvergebern gewähren, die mindestens 75% der Bezüge ihnen zur
Beförderung überlassen. Die Klägerin anerkennt, dass der Rhein eine bedeutsame
Zufuhrmöglichkeit für die Schweiz bildet und dass insofern eine leistungsfähige
Rheinschiffahrt auch im Landesinteresse liegt. Gleichwohl versucht sie eine zulässige
Ausnahme im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. c KG zu bestreiten, weil das Appellationsgericht
aus dem von ihm festgestellten Sachverhalt zu Unrecht auf eine echte Gefährdung der
Rheinschiffahrt schliesse. Eine solche Gefährdung lässt sich indes im Ernst nicht bestreiten,
wenn von den Feststellungen der Vorinstanz ausgegangen wird, dass die Getreideeinfuhren
auf dem Rhein seit Jahren abnehmen, schon heute mehr als die Hälfte davon auf die Bahn
entfällt, die Rheinschiffahrt notleidend ist und Massnahmen erfordert. Was die Klägerin
vorbringt, richtet sich übrigens zum Teil gegen diese Feststellungen und ist als unzulässige
Kritik an der Beweiswürdigung der Vorinstanz nicht zu hören. Das gilt insbesondere von
den Vorbringen, die Schwierigkeiten der Rheinschiffahrt seien nicht auf die Konkurrenz
durch die Klägerin, sondern auf Fehldispositionen, Misswirtschaft und ein Überangebot an
Schiffsraum zurückzuführen. Das Appellationsgericht begründete die von den Beklagten
befürchtete Verminderung zudem nicht bloss mit der Getreidemenge, welche die Klägerin
allein 1972 mit der Bahn transportieren liess; es führte ausdrücklich aus, dass die
Konkurrenzierung der Rheinschiffahrt durch die SNCF auch anderen Unternehmen offen
stehe. Nach dem, was in tatsächlicher Hinsicht feststeht, ist die Auffassung des
Appellationsgerichtes über die in Ziff. 12a MBA enthaltene Kartellabrede weder unter dem
Gesichtspunkt des damit angestrebten Zieles, noch nach den Verpflichtungen, die den
Transportvergebern auferlegt werden, zu beanstanden. Die Vorkehren der Beklagten sind
durch überwiegende schutzwürdige Interessen, insbesondere an einer leistungs- und
konkurrenzfähigen Rheinschiffahrt, gerechtfertigt und verletzen auch den Grundsatz der
Verhältnismässigkeit nicht. Ihre Auswirkungen sind selbst für Aussenseiter tragbar; diese



werden nicht ausgeschlossen und können ihre Ware BGE 103 II 307 S. 314 weiterhin mit
der Bahn befördern lassen. Von einer Verletzung des Art. 5 KG kann umsoweniger die
Rede sein, als die angefochtene Massnahme im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. b auch geeignet
ist, angemessene berufliche und betriebliche Voraussetzungen zu schaffen, wenn die
Schiffe entsprechend dem Zweck des Abkommens möglichst ständig und gleichmässig
ausgelastet werden. Das eine wie das andere liegt nicht nur im Interesse einer gesunden
Rheinschiffahrt, sondern auch der Landesversorgung.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


